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PLANZEICHEN UND ' FESTSETZUNGEN 

Die fett und kursiv gedruckten 
Festsetzungen des Bebauungsplans. 

Rechtsgrun~agen 

• Das Baugeiet zbuch (Bau GB) " 

---- ----
Teile bezeichnen 

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO), , 

• die ?lanzeichenverordnung (PlaozVO) und 

• die Hess. Bauordnung (HBO) 

die geanderten 

in der bei der maßgeblichen, ö f fentlichen Auslegung d ieses Planes 
geltenden Fassung. 

I. 

• _. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES 

" WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET 

I II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HOCHSTGRENZE . 

GRZ 

GFZ 

. 0 

GRUNDFLÄCHENZAHL (ALS DEZIMALZAHL) 

GESCHOSSFLÄCHENZAHL ( 

ZULÄSSIGE DACHNEIGUNG 

OFFENE BAUWEISE 

--

" 

--
BAUGRENZE ÜBERBAUBARf..FlÄ~HE 

NICHT UBERBAUBARE FLÄCHE 

ÖFFENTliCHE VERKEHRSFLÄCHE 

! 

• 

DIE BREITEN DER FAHRBAHNEN UND GEHWEGE SIND JEWEILS DURCH MASSANGABEN IN 
METERN FESTGELEGT. SOWEIT KEINE MASSE ANGEGEBEN, SI NO SIE GRAPHISCH ZU 
ERMITTElN. '-

OFFENTLICHE PARKPLÄTZE - - ~--
·-·-··Tjt_- · -

'" 
Bereich ohne Ein ~u. Ausfahrt zur K 79 

I .' 

.--- '- '-

I 

\ 

DIE EINGETRAGENEN GEBÄUDE SIND UNVERBINDLICH 

o ANPflANZEN VON 
(S. PFLANZlISTE ) 

GROSSKRONIGEN HEIMISCHEN OBSTGEHÖlZEN UND LAUBBÄUMEN 

-' '. ._ '-, , 
'.L . ~, 

~ - ,~ 

":) <" :; 

,. 
NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE 

1. Der Ge l tungsbereich des Bebauungsplans liegt in Zone 11 1 des festge
set zten Wasserschutzgebietes für die Trinkwassergewinnungsanlagen des 
wasserbeschaffungsverband~s ~~!~kreis Süd. Die entspr~chenden Vor
schr~ften der Schutzgebietsverotdnung (v. 5 _2 . 80, StAri2 . 9/1980, S . 
423 ) sind zu beachten. ' .... .;. .. 9 .:-.. 

, I . ; 

2. Wird bei den Bauarbeite n Grundwasser erschlossen, ist gern . § 4 5 Abs. 2 
Hessisches Wassergesetz zu ver4ahren . . 

3 . Bei Erdarbeiten erkennbare Bode ndenkmäler s ind gern_ § 20 HDSchG unver
züglich dem Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmal 
schutzhehörde anzuzeigen. 

4 . Bei den Baumaßnahmen anfalle nder Bodenaushub soll nach Möglichkeit im 
Eingriffsgebiet Verwendung finden (Erdmassenäusgleich ) . 

5 . Alt f lächen sind nach de rzeitigem Ke nntnisstand im Satzungsgebiet nich~ 
bekannt und auch nicht zu vermuten. 

6 . Im Bereich von Versorg ungsleitungen sind Pflanzmaßnahmen nur in direk
t er Abstimmung mi t dem versorgungsträger durchzuführen . 

BESTAND: . . 
GEBAUDE, GRENZEN, SONSTIGES O' 

ÖFFENTLICHES GEBÄUDE 

HAUSNUMMER 
WOHNGEBÄUDE 
DURCHFAHRT 
NEBENGEBÄUDE 

- .• _ .. - FlURGRENZE 
_ .• _ ." _ .. GEMARKUNGSGRENZE 

, 

'.B. FI. 2 
167 I.". 1 

MAUER 

GRUNDSrÜCKSGREN ZE 
BEZEICHNUNG DER FLUR 

FLURSTÜCKSNUMMER 

"",, WIESE 
" 

GARTEN 

•• 

, 

" 

, 
:.:o v ;;. 

, . 

!.f ": 

~ 'I.6C' "1 ;) 5 , . 

· ...-~r.:.--.'""_ - -" , 

I.::) • 

, 

l ' 
TEXTLICHE FESTSElZUNGEN 

In 
1 • 

der Ergänzung der Planzeichnung wird f'olgendes !'eBtgesetz·tt 
Planungs rechtliche Festsetzungen gem § 9 BauGE und der BauNVO 

1. 1 , Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grund
stticksf'läche eowie die Stellung der baulichen Anlagen sind
qprch schrif'tliche und zeichnerische Festsetzungen im Bebauungs 
plan dargestellt und f'Ur die Ausf'Uhrung verbindlich. 

1 • 1.1 

, • 1.2 

1. 2 
, • 2.1 

l.U 

.. 

, . • " • .: .... ". . .. ... .J 'J 

Die Mindestgröße der Baugrundstücke soll 500 

Bei Gebäuden mit 1 Vollgescho.sB ~" wird eine 
höhe von max.5 m f'estgesetzt, gemessen vom 
deanschnitt bis zum Schnittpunkt Außenkante 
kante Dacheindeckung. ... . 

2 m betragen. 

talseitige Trauf
natürlichen Gelän
Maue r we rk / Ober-

Grtin ordnung 1,lnd Bepflanzung _ I "~:q,' 
Mindestens 60 ~ der nicht UberbaJ~eh cfrundstUcksClKchen sind 
als Garten _oder Grünrläc he anzulege n. Diese Flächen sollen 21ne 
25%ige Baum- un~ Strauchpflanzung enthalten. (1 Baum = 10 m , 
1 Strauch = 1 m ). 0 . _ 

Anz~pf'lanzende Gehölze (prlanzlist b-r 
Hochwachsende Bäume 9~ 

Hochstämmige Obstbäume 

Acer campestre -
Acer platanoides 
Betula pendula 
Carpinus betulus 
Pinus silvestris 
Sorbus aria 
Sorbus aucupa:r_ia 
Tilia cordata 

- Feldahorn 
- Spitzahorn 
- Birke 

Hainbuche ~ -,.:; 

- Kiefer 
Mehlbeere 
Eberesche 
Yinterl inde 

Öd ' .. : 

----_.-.. ~,- . 

, 

2 . 

2. 1 

2.2 

Sträucher 
Cornus sang~inea 
Corylu$l" avettana 
Crataegus mon ogyna 
Evonymus europaeus 
Ligustrum vulgare 
Rosa canina 
Sambucus nigra 
Viburnum lantana 

Roter Hartr"ie~ 
Hasell'luß 
E~ngrif'~eliger Ye~ßdorn 

Pf'aff'enhiltchen 
Liguster 
Hundsro se 

- Schwarzer Holunder 
Wolliger, Schneeball 

! 
Bauordnungsrechtliche Festsetzunp en gem . § 87 HBO 

Dachgesta ltung 

Die Dacheindeckung hat dunkelfarbig zu erf'olgen. Als Dachform 
sind Satteldäch-er _ vorgeschrieb en mit einer zulässigen Dachnei
gung von 28 0 _ 45° '. 
Bei Gebäuden mit e inem Vollgeschoß sind auch Walmdächer zuläs
sig, "'enn die Hauptf'irstrichtung paralel_l zur Straße fes tge
setzt ist. 

Garagen 

Nebengebäude und Garagen dürf'en nur auf den Ub erbaubaren Grund
stück!'!flächen errichtet werde"n. 
Einzelstehende Garagen mit-€in er Seitenläng e von 6 , 50 mund 
einer mittleren Außenwandhöhe' von 2,50 m können ohne Einver
ständnis des Nachbarn auf' der Grundstticksgrenz e errichtet wer
den. 

---, ~-------~, - , --_._- L_· ~--,._. ,-_._-

2 . 3 Zisternen 

Das auf den Grundstücken anfa l lende Niederschlags'.-lasser ist dort in 
Zisternen zu sammeln und von demjenigen, bei dem es an=ällt, zu 
verwenden, soweit wa~serwirtschaftliche oder gesundheitliche 
Belange nicht entgegenstehen . 

I ÄNDERUNGS BESCHLUSS 

. Die Änderung des Bebauungsplans wurde durch:"die 
Gemeindevertretung beSChlossen am ? 7-.2.90 

Bürgermeister 

SATZUNGSBESCHLUSS 

Der geänderte Bebauungsplan wurde gem. § 'JO· 
BauGB am "''' f-DOvon der Gemeindevertretung 
beschlossen " 

Bü;germeister 

PLANUNGSSTAND: MÄRZ 2000 MAl2000 

Den ~roffEmen Bürgern sowie den Trägem öffentlicher 
Belange""Wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gege· 
ben vom Z9. I .00 bis Ag .4, ~einschließlich)" 

Bürgermeister 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Der Satzungsbeschluß wurde a~t I öffentlich 
bekannt gemacht. 

,~--------------------------------------------~~----------------~ 
GEMEINDE DRIEDORF 
ORTSTEIL HEISTERBERG 

1. Änderung des Bebauungs'plans 
"MELM" - Ausfertigungsexemplar 

Plantea rr\\/11 

U v Uittelhessen 
Kooperation fre iberuflicher Planer 

Dipl .- Ing" Ina Säfken 

Kerkrader str. 9 
35394 GIeßen 
Telefon 0641 - 49410006 
Telefax 0641 - 49410005 
e-mail Planteam-Mi!telhessen@gmx.de 


